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Einschreiben

[Empfänger:in]
[Adresse]
[PLZ, Land]






[Ort], [tt.mm.jjj]

Betrifft:	Bestätigungsersuchen zu EU-Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Sanktionen der Europäischen Union gegenüber der Russischen Föderation bringen aktuell rechtliche Neuerungen im Bereich des öffentlichen Auftragswesens mit sich. Gemäß Art 5k Abs 1 VO (EU) 833/2014 (kurz: SanktionenVO, geändert durch VO (EU) 2022/576) ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen mit Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Föderation im Oberschwellenbereich weiterhin zu erfüllen (Erfüllungsverbot).
Als Personen, Organisationen oder Einrichtungen aus der Russischen Föderation gelten:
· russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen,
· juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50 % unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisationen gehalten werden, oder 
· natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten Organisationen handeln.
Für den Nachweis der Einhaltung des Art 5k Abs 1 SanktionenVO bittet die Auftraggeberin um Unterfertigung und Rückübermittlung dieser Bestätigung bis <Datum einfügen> [Die Übergangsfrist läuft mit 09.10.2022 ab. Wir empfehlen hier dennoch eine kurze Fristsetzung, um genügend Zeit für eine allfällige Vertragsanpassung oder -beendigung zu haben].
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen


Bestätigung zur Einhaltung des Art 5k Abs 1 VO (EU) 833/2014 
(kurz: SanktionenVO, geändert durch VO (EU) 2022/576)
Zum Vertrag … [an Auftraggeberin: bitte klaren Bezug zum bestehenden Vertrag einfügen]

Name des/der Auftragnehmer:in: ……………………………………………………………………..
Der/die Auftragnehmer:in bestätigt, dass er/sie 
· keine russische Staatsangehörige oder in Russland niedergelassene natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung ist; und 
· [bookmark: _GoBack]keine juristische Person, Organisation oder Einrichtung ist, deren Anteile zu über 50% unmittelbar oder mittelbar von einer unter dem ersten Punkt genannten Organisationen gehalten werden; und
· keine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung ist, die im Namen oder auf Anweisung einer der unter dem ersten oder zweiten Punkt genannten Organisationen handelt;
sowie dass er/sie Nachweise auf Aufforderung der Auftraggeberin binnen einer von der Auftraggeberin festgelegten kurzen Frist beibringen kann. Vorzulegende Nachweise sind insbesondere Staatsbürgerschaftsnachweis, Firmenbuchauszug oder Auszug aus einem dem österreichischen Firmenbuch ähnlichen öffentlichen Register. Sämtliche Nachweise sind in deutscher Sprache vorzulegen. Fremdsprachigen Nachweisen ist eine deutsche Übersetzung beizulegen.
Des Weiteren bestätigt der/die Auftragnehmer:in, dass (notwendige sowie nicht-notwendige) Subunternehmer:innen oder Lieferant:innen, die im Vergabeverfahren oder bei der Auftragsausführung genannt oder eingesetzt werden (sollen) und auf die mehr als 10% des Auftrags- oder Konzessionswertes entfällt, keine der oben genannten Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind.





	
	


(Ort, Datum)	(Firmenstempel, rechtsgültige Fertigung der oben genannten Auftragnehmer:in, 
Name des/der Unterzeichnenden in Klartext)
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